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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 22/2 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Auſtalten überall nur
26 Sgr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Courier;s.

Inſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der

09C r C 0 un r 1 C r Buchhandlung von H. Kirchner,
O Univerſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.

Jn Magdeburg in der Creutz
ſchen Buchhandlung, Breite

weg No. 156.

Zeitung
9 um d Land.

u

Redakteur Dr. Schadeberg.

W 227. Halle, Donnerstag den 28. September 1848.
Hierzu eine Beilage.

Bei Ablauf des Vierteljahres wollen unſere geehrten Leſer ſich erinnern, daß die Pranumeration auf das vierte Quartal
dieſes Jahres noch vor Ende dieſes Monats in unſerer Expedition oder bei den Königl. Poſtanſtalten zu entrichten iſt.

Nach Ermaßigung der von der Königl. Poſtbehörde bisher berechneten Proviſion ſtellen wir jetzt den Quartal Preis für
unſere Zeitung auf 22' Sgr., wozu fur die von der Poſt bezogenen Exemplare noch die geſetzliche Proviſion von Sgr.
hinzutritt, ſo daß mithin der Quartalpreis

ſofern die Abnahme unmittelbar von uns geſchieht 221 Sgr.,
ſofern dieſelbe durch die Poſt erfolgt 26 Sgr.

beträgt.
Alle auf das allgemeine Jntereſſe Bezug habende Verfugungen und Bekanntmachungen des Königl. Wohllobl. Landraths-

Officium des Saalkreiſes werden auch fernerhin durch unſer Blatt zur oöffentlichen Kenntniß gebracht werden.

Bei Beſtellung unſerer Zeitung wolle man den Titel derſelben:

Der Courier, Halliſche Zeitung für Stadt und Land
gef. genau angeben, Briefe an unſere Expedition aber unter folgender Adreſſe:

„An die Expedition des Couriers (Schwetſchke)“

der Juſtiz,

an uns gelangen laſſen.
Halle, den 15. September 1848. Expedition des Couriers.

Deutſchland.
Frankfurt a. M., d. 26. Sept. Die heutige Ober-

PoſtAmtsZeitung enthalt in ihrem „Amtl. Theils Folgendes:
Der Reichsverweſer hat am 24. d. M. definitiv den Ab-

geordneten der deutſchen Reichsverſammlung Anton Ritter
v. Schmerling zum Reichsminiſter des Jnnern, den koöniglich
preußiſchen Generalmajor v. Peucker zum Reichsminiſter des
Krieges, den Abgeordneten Robert v. Mohl zum Reichsminiſter

den Abgeordneten Hermann v. Beckerath zum
Reichsminiſter der Finanzen und den Bremiſchen Senator Ar-
nold Duckwitz zum Reichsminiſter des Handels ernannt, und
gleichzeitig die einſtweilige Leitung der auswärtigen Angelegen-
heiten dem Reichsminiſter des Jnnern übertragen. Zugleich hat
der Reichsverweſer zu Unterſtaatsſecretaren für die auswartigen
Angelegenheiten den Abgeordneten Max von Gagern und Ludwig
von Briegleben, fur das Jnnere die Abgeordneten Friedrich
Baſſermann und Joſeph v. Wuürth, fur die Juſtiz den Abge-
ordneten Chriſtian Widenmann, fur die Finanzen den Abgeord
neten Karl Mathy und für den Handel den Abgeordneten Jo-
hannes Fallati ernannt.

Erlaß des Reichsverweſers an ſämmtliche Re-
gierungen des deutſchen Bundesſtaates.

Von der proviſoriſchen Centralgewalt für Deutſchland.
Am 18. September 1848 wuütheten zu Frankfurt a. M.,

dem Sitze der Centralgewalt und der deutſchen Nationalver-
ſammlung die Schreckniſſe des blutigen Aufruhrs.

Die unter dem langſt verfuhrten Volke verbreiteten fal-
ſchen Auslegungen uüber den Beſchluß der Nationalverſammlung
vom 16. Sept. 1848 wodurch der zu Malmoe abgeſchloſſene
Waffenſtillſtand nicht ferner zu beanſtanden ſei brachten lange
vorbereitete Plane zur Ausführung. Am 17. Sept. 1848 wurde
nachſt Frankfurt eine große Volksverſammlung abgehalten, da
bei der Aufruhr offen gepredigt und zum Sturme gegen die
Majorität des Parlaments aufgefordert. Es trafen von allen
Seiten Bewaffnete ein, und die Ruhe der Stadt, die ſchon in
der fruüheren Nacht durch grobe Exceſſe geſtort worden war,
wurde ſo gefährlich bedroht daß der Senat das Reichsminiſte
rium aufforderte, die zum Schutze der Nationalverſammlung
nöthigen Vorkehrungen ſelbſt zu treffen.

Unter dem Schutze zweier aus Mainz herbeigezogener Ba-
taillone hielt die Nationalverſammlung am 18. Sept. 1848
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umringt von drohenden Haufen, deren
Verſuch, gewaltſam in den Sitzungsſaal einzudringen, durch
Reichstruppen vereitelt wurde. Von 2 Uhr bis gegen 9 Uhr
Abends dauerte der Straßenkampf gegen die zahlreich errich
teten Barrikaden und die von Bewaffneten beſetzten Hauſer,
aus welchen fortwahrend auf die Truppen gefeuert wurde.
Erſt am 19. Morgens war die geſetzliche Macht vollſtändig
Meiſter der Stadt. Jn den erſten Nachmittagsſtunden wurden
die beiden Abgeordneten der deutſchen Nationalverſammlung,
Fürſt Lichnowsky und v. Auerswald, die in buürgerlicher Klei
dung und unbewaffnet aus der Stadt ritten, von bewaffneten
Haufen angegriffen, aus Hauſern, wohin ſie ſich gefluchtet
hatten, getrieben, und mit empoörender Grauſamkeit ermordet. Der
Abgeordnete Heckſcher wurde in Hoöchſt eine lange Nacht hin-
durch von raſenden Pobelhaufen mißhandelt und mit dem Tode
bedroht auch andere Abgeordnete ſchwebten in Lebensgefahr.
Bei ſolchen Vorgängen konnte die proviſoriſche Eentralge-
walt in dem, was ihre Pflicht erfordere, nicht zweifelhaft
ſein. Eine Truppenmacht war binnen wenigen Stunden in
Frankfurt verſammelt, mit der nicht nur der Aufruhr beſiegt
wurde, ſondern durch die auch einer Erneuerung deſſelben
hier und in der Nähe vorgebeugt ſein wird. Das Kriegsgeſetz
wurde verkundet, die Entwaffnung der Einwohner verfügt, und
die Juſtiz iſt thaätig, die zahlreich Verhafteten zu richten und
den andern Schuldigen nachzuforſchen.

Aber die Centralgewalt verkennt nicht, daß damit ihre Auf
gabe nicht vollendet ſei, daß nach den tiefen Erſchütterungen,
die Deutſchland erfuhr, nebſt dem errungenen Gute der Frei-
heit, das gewahrt, geſchützt und dauernd befeſtigt werden ſoll,
bedauernswerthe Mißverſtandniſſe eingetreten ſind die, indem
ſie Buürgerkrieg und Anarchie theils ſchon hervorriefen, theils
die Saat dazu gelegt, die Freiheit ſelbſt in Frage ſtellen und
unſer Vaterland mit einer furchtbaren Zukunft bedrohen.

Eine Fortdauer dieſes Zuſtandes kann nicht geduldet wer-
den, denn er iſt ein offenbarer Angriff auf die Wohlfahrt des
deutſchen Bundesſtaates, die, durch alle Theile deſſelben um-
faſſende Maßregeln, zu bewahren die proviſoriſche Eentralge-
walt berufen iſt. Sie wird dieſe Maßregeln demnachſt Hand
in Hand mit den deutſchen Regierungen, ſie wird ſie dahin
treffen, daß dem Geſetze, deſſen Vollzug in manchen Theilen
Deutſchlands ſtille ſteht, wieder Geltung und kraäftige Wirkſam-
keit werde. Die proviſoriſche Centralgewalt iſt dabei über die
thätige Mitwirkung aller Regierungen, die, wie ſie weiß, dem
deutſchen Volke die Segnungen der Freiheit, des Friedens und
der Ordnung verburgt wiſſen wollen nicht in Zweifel, und wird
ihre Unterſtützung nur mit Erfolg in Anſpruch nehmen.

Aber indem ſie erkennt, daß die Herrſchaft der Geſetze
dort, wo ſie geſchwächt iſt, hergeſtellt werden muß, vertraut
ſie, es werde dem Muthe und dem Pflichtgefühle Jener, die vor
Allem berufen ſind, ihre Mitbürger vor Anarchie zu bewahren,
Ernſt ſein in Erfüllung dieſer Pflicht, damit an ihnen das
deutſche Volk, was den Frieden und die Herrſchaft der Geſetze
wunſcht, Halt und Stütze finde, und dann gewiß freudig mit
wirke, wo zu ſeinem Heile gewirkt werden ſoll.

In dieſer Richtung nimmt die proviſoriſche Eentralgewalt
jetzt ſchon die kraäftige Mitwirkung aller deutſchen Regierungen
dahin in Anſpruch, daß ſie ihre Behörden und Beamten, und
jene Jnſtitute, die zur Vertheidigung der Ordnung und der
Geſetze beſtehen, zur eifrigen Pflichterfüllung, dort wo ſie hierin
nachließen, ernſtlich ermahnen, damit dem theilweiſe eingeriſſe-
nen Zuſtande der Geſetzloſigkeit, unter welchem nur die Freunde
der wahren Freiheit leiden, kraftig ein Ziel geſetzt werde.

Frankfurt a. M., den 22. September 1848.
Der Reichsverweſer: (gez.) Erzherzog Johann.
Der Reichsminiſter des Jnnern: (gez.) Schmerling.

Vormittags Sitzung, Jn Folge der am 23. d. M. Morgens um 9 Uhr von
Seite der großherzoglich badiſchen Regierung hier eingetroffenen
Nachricht, daß ein Freiſchaarencorps unter der Anführung von
Guſtav v. Struve bei Löörrach in das badiſche Gebiet eingefallen
und bis Schliengen vorgeruückt ſei, hat die proviſoriſche Central-
gewalt unverzuglich die fur die Sicherheit des bedrohten Thei-
les von Deutſchland erforderlichen Maßregeln getroffen und ins-
beſondere den Abgeordneten der deutſchen Reichsverſammlung
Guſtav Grafen v. Keller zum Reichscommiſſar fur den Umfang
aller ſüdweſtlichen Bundesſtaaten mit unbeſchraänkter Vollmacht
ernannt. Schon am 23. d. M. Mittags um 12 Uhr ſind ein
preußiſches Bataillon und 2 heſſendarmſtadtiſche Bataillone Jn-
fanterie mittelſt der Main-Neckareiſenbahn nach Baden abge-
gangen und der Reichscommiſſar Graf Keller iſt an demſelben
Tage Nachmittags um 3 Uhr an den Ort ſeiner Beſtimmung
abgereiſt.

Berlin d. 26. Septbr. Der Ober-Praſident der Pro-
vinz Schleſien, Pindier, iſt nach Breslau von hier abgereiſt.

Das Commando der Buürgerwehr hat an den General der
Cavalerie von Wrangel in Folge ſeines Armeebefehls vom 17.
d. M. folgende Anfrage uüberſandt:

Ew. Excellenz erlaubt ſich das unterzeichnete Kommando Folgen-
des vorzutragen Jn ſeiner Stellung, an der Spitze der Bürgerwehr
Berlins, die nun ſeit 6 Monaten unermüdlich die Ordnung und die
Freiheit der Stadt geſchützt hat, glaubt es, aufgefordert von vielen
Seiten, die volle Berechtigung hierfür zu haben. Freudig und mit
ganzem Herzen ſind Ew. Excellenz, als der ſiegreiche Feldherr der deur-
ſchen Reichstruppen unter uns begrüßt und die Worte, die der Kom-
mandeur in dieſer Beziehung an Sie zu richten die Ehre hatte, iſt er
gewiß, Namens der geſammten Bürgerwehr ausgeſprochen zu haben.
Um ſo mehr hält es aber das Kommando für Pflicht, Ew. Excellenz
offen und unumwunden zu fagen, daß es die Rechte der Bürgerwehr,
welche die Stütze unſerer Freiheit ſein ſoll und nöthigenfalls ſein wird,
ungeſchwächt aufrecht erhalten wiſſen will. Jch muß daher die RKuf-
merkſamkeit Ew. Excellenz auf Jhren durch die Tagesblätter veröf-
fentlichten Armeebefehl vom 17. September c. lenken. Jn demſelben
wird die Erwähnung der Bürgerwehr, dieſes aus unſerer Revolution
hervorgegangenen Jnſtitutes, vermißt. Ew. Excellenz erklären zwar:

Meine Aufgabe iſt, die öffentliche Ruhe in dieſen Landen, da, wo
ſie geſtört wird, wieder herzuſtellen, wenn die Kräfte der guten Bür-
ger hierzu nicht ausreichen.“ Es dürfte wohl anzunehmen ſein daß
Sie hier unter guten Bürgern „die Bürgerwehr“ verſtehen wollen,
allein wörtlich ausgeſprochen ift es nicht. Eben ſo wenig ſprechen Sie
aus, wer da beurtyheilt, ob die Kräfte dieſer guten Bürger ausreichen

ob die unter Jhren Befehlen ſtehenden Truppen nur einſchreiten,
wenn ſie von dem wädtiſchen Sicherheitsausſchuſſe oder dem Kommando
der Bürgerwehr wie dies garantirt iſt requirirt werden oder
aber, ob auch ein ganz ſelbſtſtändiges Einſchreiten der Militairmacht
in Ausſicht geſtellt wird. Nachdem Ew. Excellenz geſtern öffentlich
ausgeſprochen und wiederholt verſichert, daß Sie nicht gegen die Frei
heit, ſondern zum Schutze derſelben, kämen und keine Reaktion woll-
ten, zweifle ich zwar nicht daß die Stelle Jhres Befehls vom 17. c.
dahin auszulegen ſei, daß unter guten Bürgern „die Bürgerwehr zu
verſtehen, und daß die Militairmacht nur dann einſchreiten wird, wenn
die Bürgerwehr durch ihr Organ, das Kommando, oder die Kom
munal Behörde durch das ihre, den ſtädtiſchen Sicherheitsausſchuß, er
klären: „ein ſolches Einſchreiten ſei nothwendig.“ Jn dieſer Beziehung
jedoch würde eine offizielle Jnterpretation Jhres Befehls ungemein zur
Beruhigung der hier allerdings ſehr aufgeregten Gemüther dienen und
im Jntereſſe der Sache, wie Namens der Bürgerwehr erlaube ich mir
daher Ew. Excellenz zu erſuchen dem Kommando der Bürgerwehr ſo
bald als möglich mitzutheilen, wie Sie ſelbſt jene Stelle Jhres Be
fehls ausgelegt wiſſen wollen. Ew. Excellenz möge in meiner Bitte
nichts weiter ſehen, als den wahren Ausdruck meiner Sorge für das
Wohl unſeres theuren Vaterlandes, ſowie für die durch Se. Majeſtät
dem Könige der Bürgerwehr Berlins verliehenen Rechte. Berlin, den
21. Septbr. 1848. Das Kommando der Bürgerwehr. Rimpler.

Hierauf iſt folgende Antwort eingegangen
Over-Kommando in den Marken, Hauptquartier

Charlottenburg, den 23. Septbr. 1848.
An ein Hochlöbliches Kommando der Bürgerwehr zu Berlin. Ei-

nem Hochlöblichen Kommando der Bürgerwehr zu Berlin erwidere ich
ganz ergebenſt auf deſſen geehrtes Schreiben vom 21. d. Mts., daß ich
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mich jetzt, nachdem über meinen Armeebefehl vom 17. d. Mts. in der
Nationalverſammlung debattirt und entſchieden worden iſt, außer Stan-

de fühle, auf die in derſelben Beziehung an mich gerichteten Fragen
einzugehen, vielmehr in meiner gegenwärtigen Stellung auf die durch
den Hruck bekannt gemachten, hierauf bezüglichen Erklärungen des
Herrn Miniſter Präſidenten verweiſen muß. Hätte ich Wohldeſſen
geehrtes Schreiben früher erhalten, ſo hätte ich mit beſonderem Ver
gnügen dieſe Veranlaſſung benutzt, jede an mich gerichtete Frage ſpe
ciell zu beantworten und zwar mit derſelben Offenheit, mit der Ein
Hochlöbliches Kommando ſich gegen mich ausgeſprochen hat, denn Of-
fenheit erweckt Vertrauen, und deſſen habe ich nie mehr bedurft als in
meiner jetzigen Stellung. Möge die verehrliche Bürgerwehr der Stadt
Berlin, welche ſich in ihrem ſchweren Beruf ſchon vielfach bewährt
hat, möge ſich dieſelbe verſichert halten, daß ich mich nur im Geſetz
bewegen werde, wie es Pflicht eines Jeden iſt, der ſein Vaterland ach-
tet und liebt, und wie ich es mehr als einmal in Gegenwart vieler
Offiziere der dortigen Bürgerwehr am 20. d. D. nach der abgehaltenen
Parade über die Garniſon von Berlin öffentlich gelobt habe.

Der Oberbefehlshaber in den Marken v. Wrangel.
Das Kommando der Büegerwehr vermißt in dieſem Schreiben die

gewünſchte ausdrückliche Beantwortung ſeiner Anfrage, und hat des-
halb ſofort die nöthigen Schritte gethan, um dieſe Angelegenheit wei-
ter zu verfolgen. Berlin, den 24. September 1848.

Das Kommando der Bürgerwehr. Rimpler.
Koblenz, d. 22. Sept. Heute Morgen verließ uns das

1. Bataillon des 29. Jnf. Reg. auch noch, und iſt das ganze
Regiment nunmehr von hier abmarſchirt. Bei Kreuznach und
der Umgegend ſoll eine impoſante Macht aufgeſtellt werden aus
Truppen des 8. 4. und 7. Armeecorps, welches letztere theil-
weiſe in dieſen Tagen eintreffen wird. Morgen trifft ein Ba-
taillon Naſſauer aus Schleswig- Holſtein auf dem Ruückmarſch
in die Heimath per Dampfboot hier ein, und werden dieſelben
in Braubach und Oberlahnſtein Quartiere beziehen und ſpa
ter bei den aufgeſtellten Reichstruppen ihr Standquartier nehmen.

Dresden, d. 26. Sept. Geſtern fruh hat ein Kurier
vom Reichsminiſterium den Befehl gebracht, das ſachſiſche Con
tingent von 6000 M. marſchfertig zu halten. Demgemaß ſind
bereits heute früh Marſchordres an die kaum beurlaubten Sol-
daten abgegangen. Dem Vernehmen nach ſoll in den ſachſiſchen
Herzogthumern ein aus ſachſiſchen und oſterreichiſchen Truppen
gebildetes Armeecorps zuſammengezogen und unter das Com-
mando eines öſterreichiſchen Generals geſtellt werden. (D. A. Z.)

Freiburg, d. 20. Sept. Von Schliengen bis Heiters-
heim iſt die Eiſenbahn auf eine Strecke von 3 Stunden
zerſtourt. Die Freiſchaaren, welche nach Freiburg yatten ſagen
laſſen, daß ſie heute früh um 7 Uhr dort einrucken wurden,
ſtehen bei Krotzingen, 31/, Stunden von hier. Das Militair
(Preußen und Heſſen) iſt in der Fruhe von hier gegen ſie aus
geruckt. Die Oeſtrreicher und die Bayern ſind von der
andern Seite ſchon in Waldshut angelangt. Die franzoſiſche
Grenze iſt ebenfalls beſetzt, ſo daß die Freiſchaaren faſt ganz
umzingelt ſind.

Jn der Stadt Freiburg hat, der dortigen Zeitung zu-
folge, die Schilderhebung der Freiſchaaren auf Theilnahme
nicht zu rechnen, vielmehr herrſcht dort entſchiedene Abneigung
und Entrüſtung gegen das verbrecheriſche Unternehmen. Die
Bürgerwehr, zum Schutz der Stadt, iſt organiſirt, und am
23. ſind badiſche Truppen, zwei Bataillone Jnfanterie mit 4
Geſchutzen, eingeruckt. Zwei Bataillone Jnfanterie mit 2 Ge
ſchützen und eine Schwadron Dragoner befanden ſich bereits
in Freiburg. Zugleich mit den badiſchen Truppen iſt der
Kriegsminiſter Hoffmann in Freiburg eingetroffen. Jm
Seekreis iſt es, den letzten Nachrichten zufolge, noch ruhig.
Jm Mittel und Unterrheinkreis ziehen Emiſſare der „rothen
Republik“ umher, bis jetzt ohne erheblichen Erfolg.

Weiter als Krotzingen ſind die Aufſtändiſchen, den letz-
ten Nachrichten zufolge, nicht gekommen. Von einer Loco-
motive, die zu recognosciren bis an das letzte Bahnwart-
häuschen fuhr, ſahen die Führer einen bewaffneten, einige Blind u. A. befinden.
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hundert Mann ſtarken Haufen unter Trommelſchlag heran
rücken. Die Aufſtändiſchen ſollen wie tuürkiſche Despoten
hauſen. Nachrichten aus Karlsruhe vom 23. zufolge war
die Eiſenbahn in der Nacht zuvor oberhalb dieſer Stadt an
einzelnen Orten zerſtort, ſchnell aber wieder hergeſtellt wor
den, was auch daraus hervorgeht, daß die badiſchen Trup
penabtheilungen in Freiburg angekommen ſind. Am Abend
des 23. paſſirten mehrere Bataillone der nach Baden beor
derten Reichstruppen Karlsruhe, um direct in das Oberland
zu ziehen. Offenburg, Appenweier und Karlsruhe ſollen beſetzt
werden. Die aus Schleswig -Holſtein zuruckkehrenden badi-
ſchen Truppen werden eiligſt per Eiſenbahn herangezogen
Nach Lindau und Bregenz ſollen vom Reichsminiſterium Be
fehle ergangen ſein, daß die dortigen Reichstruppen in den
Seekreis einrücken (iſt bereits geſchehen), von wo aus ſie
den Aufruührern in den Rucken kommen werden. Der
»freundnachbarlichen Schweiz glaubt die Freiburger Zei
tung eine Beſetzung der Grenze mit 20,000 Mann Reichs
truppen in Ausſicht ſtellen zu können.

Aus dem badiſchen Oberland, d. 24. Sept. Ueber
die dortige Schilderhebung ſtellen wir nach den neueſten Num-
mern der Karlsruher und der „Freiburger Zeitung fol
gende nähere Mittheilungen zuſammen. Am 21. Sept. war
Jahrmarkt in Löörrach, verdächtige Reden fielen ſchon Nach
mittags, Abends aber zog, von der ohne ihre Hauptleute
verſammelten Lorracher Burgerwehr freudig empfangen, v.
Struve in Lorrach ein. Jn einer Anrede vom Rathhauſe
verſprach er die rechte Freiheit Deutſchlands, und forderte
das Volk auf, ſich ihm anzuſchließen mit ausdauerndem
Muth. Jn allen Gauen Deutſchlands werde es an dem-
ſelben Tage losbrechen. Er befahl das Eigenthum zu ſcho-
nen, ſtellte als Führer General Löwenfelss vor, und ſchloß
mit einem Lebehoch auf Deutſchland. Alsbald wurden die
Beamten in ihren Häuſern, der als kräftiger Kämpfer
für geordnete Freiheit bekannte praktiſche Arzt Kaiſer auf der
Straße verhaftet (ſpaäter ſoll er gegen Burgſchaft in ſein Haus
entlaſſen worden ſein), die Kaſſe der Obereinnehmerei geplun-
dert, und auf Leopoldshöhe die Zollbeamten ebenfalls von einer
Rotte Freiſchaärler verhaftet, nicht minder zwei Eilwagen ange
halten, und die Reiſenden genoöthigt, ſich anderswie fortzuhelfen.

Hier flechten wir die Mittheilung der „Freib. Zeit.“ ein
Struve kam, wie Reiſende erzählen, in Begleitung von etwa
60 80 Mann bewaffnet nach Loörrach. Dort wurden ſogleich
die abenteuerlichſten Lügen verbreitet, z. B. es ſei in ganz Deutſch
land eine Schilderhebung erfolgt, der Konig von Wuürtemberg
und der Großherzog von Baden ſeien vertrieben worden, uber-
all ſei die Eiſenbahn zerſtojrt, die Bürgerwehr ſoll ſich theils
gutwillig gefügt, theils zum Anſchluß durch Bedrohung ſtand-
rechtlicher Behandlung gezwungen worden ſein, und zog in der
darauffolgenden Nacht, etwa 300 Mann ſtark, nach Kandern.
Alsbald ging die Aufforderung nach Schopfheim, ſich ebenfalls
der Bewegung anzuſchließen. Jn einer Gemeindeverſammlung
wurde das Anſinnen abgelehnt, und hinzugefugt, daß man nur
der Gewalt nachgeben werde. Die Gewalt wurde dann auch
theils von Außen, theils aus der Mitte der Gemeinde verſucht,
und nicht ohne Erfolg. Seitdem iſt unter allen Mitteln der
Einſchüchterung die Bevölkerung des ganzen Oberlandes zum
Beitritt aufgefordert worden, ohne daß dies jedoch zu dem ge
wünſchten Reſultate führte, da ſich faſt überall die Meinungen
entgegenſtehen und zum Theil auf die handgreiflichſte Weiſe be
kampfen. Jmmerhin haben ſich allerlei mehr oder minder un-
geregelte Haufen gebildet, an deren Organiſation gearbeitet wird.
Das oberſte Commando fuhrt der ſchon genannte Löwenfels.
Außerdem ſollen ſich bei dem Zug noch Möoögling, Sigel,

Jn Loörrach wurde alsbald die Ober
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einnehmerkaſſe ausgeleert. Es ſind vor einigen Tagen erſt 16,000
bis 18,000 fl. Kriegsentſchadigungsgelder zur Vertheilung an die
benachbarten Gemeinden dahin abgegangen, von denen man behaup
tet, ſie ſeien ſammtlich von den Freiſchaaren weggenommen worden.
Die Zollkaſſe in Leopoldshoöhe ſoll noch rechtzeitig gefluchtet wor-
den ſeyn. Nach Schliengen wurde eine Abtheilung Bewaffne-
ter, etwa 50 60 Mann ſtark, vorgeſchoben, wo ſie den
Bahnhof beſetzten, und in der Umgegend den Aufſtand zu
verbreiten ſuchten. Am 22. erſchien eine gleichſtarke Abtheilung
in Mürllheim, wo ſie ebenfalls die Obereinnehmerkaſſe in Be-
ſchlag nahm. Es ſollen ſich ungefähr 4000 fl. darin befun-
den haben. Von einem weitern Vorrücken hat man nichts
vernommen, vielmehr ſcheint der Kern des Aufſtandes immer
noch im Wieſenthal zu ſeyn. Wohl aber ſollen die Geſin-
nungsgenoſſen der Freiſchaärler in Staufen den herannahenden
Brudern allen Vorſchub bereitet, zum Zuzug aufgefordert,
einige Beamten feſtgeſetzt und einen Terrorismus geübt haben,
der ſchon eine Reihe von dortigen Einwohnern zur Flucht
zwang. Die Eiſenbahnverbindung mit dem Oberland iſt aus
dem geſtern angeführten Grunde immer noch nicht hergeſtellt
worden. Nachts ſtürmte und trommelte es in den Ortſchaften
des Wieſenthales, und reitende Boten aus der Lorracher Bür
gerwehr eilten in die Dorfer, mit „Befehl“ an die Bür-
germeiſter. Dieſer Befehl lautet wie folgt:

„Deutſche Republik! Wohlſtand, Bildung, Freiheit für Alle! Haupt
quartier Lörrach, den 21. September 1848. Dienſtanweiſung für ſämmt-
liche Bürgermeiſter. Sämmtliche Bürgermeiſter werden perſönlich dafür
verantwortlich gemacht, daß 1) ſo lange das republikaniſche Heer ſich in
ihrem Bezirke befindet, den ganzen Tag über geſtürmt und des Nachts
auf den benachbarten Bergen Feuer angezündet werden. 2) Sie haben
darauf zu achten daß keine der fürſtlichen Partei angehörigen Perſonen
fich aus ihren reſp. Bezirken entfernen, vielmehr ſofort verhaftet, und
daß alle denſelben gehörigen Vermögenstheile mit Beſchlag belegt werden.
3) Sie haben ſofortige Stellung der waffenfähigen Mannſchaft und den

Abmarſch derſelben nach dem Hauptorte des Bezirks zu betreiben und für
die Herbeiſchaffung der Bedürfniſſe der Mannſchaft an Kleidung Waffen,
Munition und Nahrungsmitteln zu ſorgen. 4) Sie haben Quartierbillete
bereit zu halten damit die republikaniſchen Truppen jederzeit raſch und
gut einquartiert werden können. 5) Ueberhaupt ſind dieſelben für die ſo-
fortige und nachdrückliche Vollziehung der Beſtimmungen des beifolgenden
Erlaſſes der proviſoriſchen Regierung vom gleichen Tage verantwortlich.
Jm Namen der proviſoriſchen Regierung: G. Struve.“

Darmſtadt, den 24. Sept. Morgens. Geſtern ſpät
Abends traf hier die Nachricht ein, daß die MainNeckar-Eiſen-
bahn oberhalb Weinheim von einer Rotte demolirt worden daß
auf dem Locomotivführer, der mit einem leeren Convoi hierher
zurückkehrte, geſchoſſen wurde und daß durch die Zerſtorung der
Schienenwege zehn Waggons aus dem hohen Fahrgleiſe herab-

ſturzten. (Darmſt. 3.)Frankfurt a. M., d. 24. Sept. Eine von den Ab-
geordneten der Linken beabſichtigte Leichenfeier mußte in Folge
Verbots des Truppen-Commando's verſchoben werden. Zu-
gleich erſchien dieſen Morgen eine Bekanntmachung, welche vor
jeder Theilnahme an Aufzugen, Zuſammenlaufen und allen wei-
teren Zuſammenrottungen warnt, und Uebertretungen mit dem
Standrechte bedroht.
Morgen an mit beſpanntem Geſchütze marſchfertig auf den Haupt-
platzen aufgeſtellt. Die nach den umliegenden Ortſchaften ent-
ſendeten Executions Truppen trafen heute früh wieder hier ein.
Die Entwaffnung iſt überall vollzogen an einzelnen Orten, z.
B. Gienheim, mußte Hausſuchung gehalten werden. Jn Bocken-
heim ſoll heute Nacht auf die Truppen geſchoſſen und in Folge
deſſen mehrere Haäuſer geſtuürmt und die Thater verhaftet wor-
den ſein.
welche auf die Vorpoſten gefeuert hatten.

Frankfurt a. M., d. 21. Sept. Abends. Nach neue-

bis 12 Fuß hohen Damm herabſturzte. Die beiden Locomoti-
ven ſind theils durch die Flammen, theils durch die Gewalt
des Sturzes ſo arg zugerichtet, daß ſie ganz und gar dienſtun-
fahig wurden 5 Perſonenwagen aber ſind buchſtäblich zermalmt.
Die Zugführer kamen, einige Beſchadigungen abgerechnet, gluck-
lich durch. An einem boshaften Attentate durfte um ſo weni-
ger zu zweifeln ſein, als ſchon geſtern im Laufe des Tages auf
die Führer der mit dem Militair nach dem badiſchen Oberlande
gehenden Eiſenbahnzuge langs der Bergſtraße Schuſſe gefallen
waren. Wir ſind in Folge dieſes Eiſenbahn -Unfalles ganzlich
ohne Nachrichten aus dem Oberlande. Man hofft jedoch mor-
gen die Verbindung hergeſtellt zu ſehen. Dem Vernehmen nach
ſollen auch nach Friedberg Reichstruppen (ein Bataillon Preu-
ßen) abgehen.

Stuttgart, d. 23. Sept. Nachmittags 1 Uhr. So
eben wurde das 3. Banner der Burgerwehr durch Generalmarſch
aufgeboten und vereinigte ſich ſogleich auf ſeinem Sammelplatz
(Dorotheenplatz Seine Majfeſtat der Koönig ging in buürger-
licher Kleidung uber den Platz und wurde mit Lebehoch von den
Bürgern und der dort ſich ſammelnden Volksmenge empfangen.
Die noch vor einer Stunde ſo ruhige Stadt iſt aufgeregt doch
beruhigt und vertraut auf die Maßregeln der Regierung. Es
werden Hausſuchungen bei verſchiedenen Perſonen vorgenommen.
(Man nennt den Kaufmann Mercy, Guſtav Werner, Wirth
Dallinger, A. Simon c.). Das Militär iſt nicht ausgeruckt,
doch ſteht ein Bataillon geruſtet in der Kaſerne.

Jn Gießen war das Gerücht verbreitet, der Abgeordnete
Vogt ſei in Frankfurt erſchoſſen worden, was eine nicht geringe
Aufregung veranlaßte, die man von einer gewiſſen Seite zu be
nutzen ſich bemühete, was jedoch nicht gelang.

Höchſt a. M., d. 22. Sept. Am 18. d., Abends
zwiſchen 7 und 8 Uhr, wurde der Abg. Heckſcher in den Stra-
ßen von Hochſt auf eine empoörende Weiſe mißhandelt. Meh-
rere brave Bürger nahmen ſich ſeiner an, befreiten ihn mit ei
gener Gefahr aus den Haänden einer wüthenden Menge und
brachten ihn in die nahe gelegene Rathhausſtube. Hier blieb
er unter dem Schutze der Behörden und einer Anzahl gut ge-
ſinnter Burger, bis er Nachts 2 Uhr in einem Wagen un-
ter ſicherer Begleitung nach Wiesbaden gebracht wurde. Die
noöthige Unterſuchung iſt eingeleitet.

Trieſt, d. 18. Sept. Unſere Flotte, die Venedig blokirt,
hat einen Fang gemacht, der es neuerdings ganz außer Zweifel
ſtellt, wie es der Papſt mit den Friedensverſicherungen halt
und was die papſtlichen Behoörden ſelbſt fur eine Anſicht über
jene Verſicherungen haben. Das Blokadegeſchwader hat ſich
nämlich vor Venedig eines Küſtenſchiffes bemaächtigt, welches
von Ravenna kam und eine Schaar von Freiwilligen an Bord
hatte, beſtimmt zur Verſtarkung der Beſatzung von Venedig.
Dieſe Beſtimmung war ganz klar im Schreiben des Gonfalo

niere von Ravenna ausgedruckt im Requiſitionsinſtrumente
des Schiffes, und es ſtellte ſich ſonach der Beweis heraus, daß

Alles Militair war heute vom fruhen

Auch in Gienheim habe man Leute feſtgenommen,

ren Berichten war das Verunglücken eines Eiſenbahnzuges bei
Weinheim Folge einer Exploſion, durch welche der Zug den 10

die Behörden ſelbſt ſolchen Truppenexpeditionen Vorſchub leiſten-
Unſererſeits hat man nun den Jtalienern eine Andeutung gege-
ben was man hiervon halt man fand es weder der Muhe
werth, die Freiſchärler zurückzuhalten, noch das Fahrzeug, ſon
dern das letztere wurde mit Allem, was ſich darauf befand, an
die außerſte Spitze Jſtriens zuruckgewieſen und in Freiheit ge
ſetzt, um die Richtung dahin zu nehmen, woher es gekom-
men. Geſtern war unſer Militaircommandant F. M. L.
Gyulai beim Commandanten des franzöſiſchen Linienſchiffes Ju-
piter zu Gaſt. Dieſe Anzeigen der Entente cordiale wirken
ſehr beruhigend auf unſere Bevölkerung. Es fehlt auch niemals
an Kanonenſalven, um dieſe von ſolchen Ereigniſſen zu ver
ſtandigen.

war r
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Dänemark.
Kopenhagen, d. 19. Sept. Das vom Miniſterium

des Auswartigen unterm 17. erlaſſene Rundſchreiben an die
daniſchen Geſandten im Auslande lautet vollſtändig

„„Die Gerüchte, daß Dänemark fich willig erklärt hat, gewiſſe näher
bezeichnete Modifikationen in dem mit Preußen abgeſchloſſenen und ratifi-
cirten Waffenſtillſtand vom 26. Auguſt einzuräumen, haben in keinem be-
deutenden Grade die Aufmerkſamkeit der däniſchen Regierung auf ſich ge
zogen ſo lange dieſe nur in deutſchen Blättern enthalten waren. Man
verließ ſich darauf, daß dieſe weder zu Hauſe noch auswärts Glauben fin
den würden. Da aber jetzt in Erfahrung gebracht wird, wie eine Fraction
der Nationalverſammlung in Frankfurt dennoch ihre Annahme oder Nicht
annahme des Waffenſtillſtandes auf ein ſolches Gerücht hin bauen will,
finde ich die Veranlaſſung, Sie zu erſuchen, bei der Regierung, bei wel
cher Sie accreditirt ſind, beſtimmt zu erklären daß von ſolchen Modifi-
kationen durchaus keine Rede geweſen iſt, weder als Vorſchlag von der
einen Seite, noch als Einwilligung dieſer Seite. Es würde zu nicht
wünſchenswerthen Verwickelungen führen, falls oben benannte Verſamm-
lung, von unrichtigen Prämiſſen geleitet, einen Mittelweg einſchlagen
ſollte zwiſchen Annahme und Verweigerung. Der däniſchen Regierung
liegt es daher ob, jede Jdee, daß fie zu ſolcher Unklarheit oder Zwei-
deutigkeit Veranlaſſung gegeben hätte, zu entfernen. Was man von hier
aus glaubt berechtigt zu ſein, fordern zu dürfen, iſt, daß diejenigen
Autoritäten welche ſich ſelbſt die Rechte beilegen, den gültig abgeſchloſſe
nen Waffenſtillſtand ihren ſpäteren Beſtimmungen zu unterwerfen, zu
einem klaren Reſultate kommen mögen entweder den Waffenſtillſtand an
zunehmen um ihn mit derſelben Gewiſſenhaftigkeit zu erfüllen, wie es
von Seiten Dänemarks geſchehen iſt, oder ihn zu verwerfen. Der Waf-
fenſtillſtand iſt ein Verſöhnungsact mit den Herzogthümern. Sein Zweck
iſt, zu verſuchen, die Differenzen auszugleichen, welche zwiſchen der Be
völkerung dieſer Länder und der hieſigen entſtanden ſind. Dies Gute kann
aber nicht erreicht werden ſo lange die Partei in den Herzogthümern,
welche die Fortſetzung des Krieges wunſcht, Hoffnung hat durch Unter-
ſtützung der Nationalverſammlung ihre Pläne zu erreichen. Darin findet
die däniſche Regierung einen Grund mehr, dazu beizutragen auch von
Seiten Deutſchlands eine unzweideutige Abmachung zu erwirken. Sie
werde möglichſt ſchnell der Regierung, bei der Sie beglaubigt find, eine
Mittheilung in dieſem Sinne machen.

Die 2berlingſche Zeitung will, daß, falls Preußen nicht
mit Daänemark in den Herzogthümern' die übrig gebliebenen
Bedingungen der Convention erfüllen will, die däniſche Armee
Schleswig ohne Aufenthalt beſetzen und die holſteiniſchen Hafen
und den Kanal aufs ſtrengſte blokiren müſſe.

Jtalien.
Telegraphiſche Depeſchen der Frankf. Ober Poſtamts-Zei-

tung vom 26. September:
Der Brand in Meſſina hat aufgehoört, die Ruhe kehrt zu-

rück; die Municipalregierung iſt eingeſetzt. Mellazzo iſt unter-
worfen, der Dampfer Veſuvio genommen die Kreuzer an der
Küſte in voller Thatigkeit. Die (neapolitaniſche) Flotte iſt ge-
gen Suden geſegelt: zwei ſicilianiſche Kanonierbarken wurden
aufgebracht.

Ruggieri Settimo, Präſident der Regierung Siciliens, hat
eine Proclamation veroöffentlicht, welche beweiſt, daß die Sicilia-
ner keineswegs niedergeſchlagen ſind durch die ſo eben erlittene
Schlappe. Das Unglück der Meſſiner hat die Nationalenergie
nur verdoppelt und den Haß des Volkes gegen die neapolita-
niſche Herrſchaft neu belebt. Zahlreiche Einwohner von Meſſina
haben ſich an Bord des „Hercule des „„Panama und der
engliſchen Dampffregatte „Buldog“ geflüchtet. Die Anzahl der
Perſonen, welche auf den franzöſiſchen und engliſchen Schiffen
20 Zuflucht gefunden haben, erſtreckt ſich, wie man ſagt, auf

„000.
Es herrſcht nur ein Schrei in ganz Sicilien, der Schrei

der Rache. Das Volk erhebt ſich in Maſſe. Dies iſt ein Ver
tilgungskrieg. Die Regierung hat unmittelbar die Bildung
von 7 Lagern beſchloſſen bei Milazzo, Taormina, Catania,
Syrakus, Girgenti, Trapani, Palermo. Die Streitkräfte beſte-
hen in Nationalgarde, regelmäßigen Truppen, freiwilligen Le
gionen, beſoldeten Legionen. Außerordentliche Commiſſare ſind

beauftragt, die ganze Jnſel zu durchziehen und Alle zu den
Waffen zu rufen, im Einvernehmen mit den Generalcommiſſaren
der Thäler und den Befehlshabern der Diviſionen. Der Ober-
befehl über alle Streitkräfte und über alle Bewegungen der
Armee iſt einſtweilen dem Miniſter des Krieges und der Marine
anvertraut.
Die Nachricht von der Einnahme Meſſina's hat in Neapel

einen allgemeinen Schrecken verbreitet. Die Regierung hat
Freudenſchüſſe abfeuern laſſen. Aber die allgemeine Meinung
der Bevölkerung iſt geneigt, die Niederlage der Sicilianer mit
dem Verluſte ihrer eigenen Freiheit in Verbindung zu bringen.
Wenn die Sicilianer fortwährend einen ſo hartnaäckigen Wider
ſtand leiſten, glaubt man in Neapel an die Niederlage und an
die Vertilgung der königlichen Truppen. Die erſte den Trup-
pen Ferdinands beigebrachte Schlappe kann das Signal eines
allgemeinen Aufſtandes in der Hauptſtadt werden.

Schweiz.
Teſſin. Der „Republikaner“ vom 19. d. kuündigt an,

daß die Sperre begonnen habe. Die Regierung hat durch eine
Proclamation das Volk mit allen diesfalligen Vorgangen be-
kannt gemacht.

Frankreich.
Paris, d. 22. Sept. Das Appellationsgericht hat ent-

ſchieden daß kein Grund vorliege, die gegen die Miniſter des
conſtitutionellen Königs Louis Philipp decretirte Criminalunter-
ſuchung fortzufuühren. Sie wird deshalb niedergeſchlagen.

Die mit der Unterſuchung gegen die JuniJnſurgenten be
auftragten Militair-Commiſſionen haben vorgeſtern ihre Arbeiten
beendigt. Sie hatten mehr als 12,000 Actenhefte zu pruüfen,
welche eben ſo viele Angeklagte betrafen. Da aber viele der
Angeſchuldigten ſofort freigelaſſen wurden ſo hatten die Com-
miſſionen nur uber das Loos von 10,838 Angeklagten zu ent-
ſcheiden. Es wurden 6267 derſelben freigelaſſen, 4316 zur
Transportation verurtheilt und 255 vor die Kriegsgerichte ver-
wieſen. Jn den Forts ſitzen noch etwa 1600 der zur Trans-
portation Verurtheilten; die uübrigen befinden ſich ſchon auf

Schiffen, die ſie nach dem Transportationsorte bringen
ollen.

Großbritannien und Jrland.
London d. 23. Septbr. Der Führer der Tory und

Protectioniſten-Partei, Lord George Bentinck, iſt vorgeſtern un
weit ſeines Landſitzes auf dem Wege nach dem 2 Stunden ent-
fernten Gute des Lord Manners, wo er ſpeiſen wollte, am
Schlagfluſſe geſtorben. Da er zu Fuß und allein war, ſo
fand man erſt um S Uhr Abends die auf dem Fußwege lie-
gende Leiche.

ch

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 26. September.

3f. Brief. Geld. 3f. Brief. Geld.St. SchuldSch. 3 73 73 Pomm. Pfndbr 3 89
Seeh. Präm. u. Nm. do 3 891 885,Scheine. 86875 87 Schlefiſche do. 31
Kur u. Neum. o. Lit. B. ga-Schuldverſchr. 31 71 S rant. do. 31 SBerliner Stadt Pr. Bk.A.Sch. 86 85Obligat. 31 SWſtpr. Pfandbr. 31 580 Frdrchsd'or. 137/ 13Großh. Poſ. do. 4 96 95 And. Goldm. à

do. do. 3 78 7 5 Thlr. n 13 127/Oſtpr. Pfandbr. 3 86 isconto l 4
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Stamm Actien- Zf. Zf.r 84/, G. Prror Altedo. Hamb. 4 65 B. 64 bz. r 4
do. St.Star. 4 6871, G. Brl. Auhalt. A 83 B. G.do. Pots.M. 4 512, G. 52 B. do. Hamb. 289 bz.
Mgd. Hlbſt. 4 102 B. do. Pots.M. 4 78 B.
do. Leipz. 4 53 do. do. 567 bz.Halle- Thür. 4 51 B. Mgd. Leipz. nCösln Mind. 31/,/75 G. Halle Thür. a /282 B.
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Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Halle den 26. September.

Weizen 2 5 A bis 2 8 9Roggen 1 3 9 1 6 3Gerſte 1 e 1 e 1 53 9Hafer 17 6 20Magdeburg, den 26. September. (Nach Wispeln.)

Weizen 36 58 Gerſte 25 28Roggen S 31 Hafer 15 18Berlin, den 26. September.
Weizen nach Qualität 62-65

SGsospfd. poln. 62 verk.
Roggen loco 85pfd. 29 4 verk.

ſchwimmend 86!,, pfd. 29 verk.
Szgpfd. pr. Sept. Oct. 281 Br. 28 G.

Oct. Nov. 29 Br., 28 G.
pr. Frühjahr 33!/, verk.

Gerſte, große, loco 2830
kleine 25

Erbſen Kochwaare 40
Futterwaare 3234

Oelſaat 72
Leinſaat 48
Rüböl loco 11 f.Sept. Oct. 118 11 f.

Oct. Rov. 11 11211 f.Nov. Dec. 117 11,
Dec. Jan. 11* f.Jan. Febr. 117 nominell.
Febr. März 117/ do.

Leinöl loco 10 10 Lieferung 9),.
Spiritus loco 16 16 à 16 verk.Sept. Oct. 1616 p.

Oct. Nov. 16
pr. Frühjahr 18 bz. u. Br.

v u man e

n

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 26. September Abends 6 Uhr am Unterpegel 4 Fuß 10 Zoll.
am 27. September Morgens 6 Uhr am Unterpegel 4 Fuß 10 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 26. September 54 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 26. bis 27. September.

Jm Kronprinzen Hr. Rentier Baron v. Somnitz a. Berlin. Hr.
Partik. Ohmann a. London. Hr. Profeſſor Blank u. Hr. Ober
Appell. Rath Blank a. Göttingen. Frau Amtm. Schubert a.
Wiehe. Hr. Apoth. Heſſe a. Bützow. Hr. Oekon. Schilling a.
Staſchwitz. Die Hrrn. Kaufl. Utermann a. Altenau, Höfer a.
Magdeburg Möſer a. Dresden. Wie Hrru. Stud. Tronhof u.
Lehmann a. Beruin.

Stadt Zürich Frau OAmtm. Sander m. Frl. Töchtern a. Neukir
chen. Hr. Pfarrer Will a Dillenburg. Die Hrrn. Kaufl. Kant
mann a. Eiſenach, Wierich a. Cöthen, Pötzſch a. Berlin, Jonas
a. Hannover, Kramer a. Kaſſel, Hoffmann a. Braunſchweig.

Goldnen Ring Frau Faktor Zimmermann a. Rothenburg. Frau
Juſtizräthin Wille a. Berlin. Hr. Dr. phil. Falk a. Marburg.
Hr. Pred. Aßmann a. Welbsleben. Hr. Kaufm. Penz a. Würz-
burg. Hr. Stud. Breiting a. Berlin.

Engliſcher Hof Hr. Reg. Aſſeſſor Gillet a. Frankfurt. Hr. Reg.
Rath Becker a. Boppard. Hr. Landwirth Wirth a. Zeiz. Die
Hrrnu. Kaufl. Liebrecht u. Fellner a. Hamburg, Fritſche a. Mainz,
Sturm a. Chemnitz

Stadt Hamburg Die Hrrn. Kaufl. Wenzel a. Sangerhauſen, Fried
heimer a. Bleicherode, Bach a. Heiligenſtadt, Förſtemann u. Schulze
a. Nordhauſen. Hr. Advokat Grote a Leipzig.

Schwarzen Bär: Die Hrrnu. Kaut. Fränkel a. Belgern, Muth
reich a. Bleicherode, Hoyer a. Schlieben. Hr. Oekon. Ziegler a.
Rothenburg. Frl. Beeskow, Schauſp. a. Berlin.

Goldne Kugel Hr. Buchhdlr. Meuſel a. Weißenfels. Hr. Architekt
Bauer a. München. Die Hrrn. Kauſftl. Gebr. Brunnengräber a.
Benshauſen, Meſſan a. Stettin, Vogel a. Mainz, Schwinger
a. Magdeburg Dankner a. Augsburg, Straß a. Altona.

Zur Eiſenubahn: Die Hrrn. Kaufl. Hemburg u. Lohner a. Braun
ſchweig Emling a. Mainz, Große a. Bamberg. Hr. Hauptmann

Hafer loco nach Qualität 16--18
netter

Cranz a. Coblenz.

3 Königl. Kreiskaſſe, oder auf dem Königl. Geſangunterricht.ekanntmachungen. Rentamte einzahlen müſſen. Der Unterricht im Elementargeſange
Bekanntmachung. Es fehlen nach den neueſten Nachrich- und in der höheren Geſang skunſt be

Die Einſaſſen des Saalkreiſes, welche
zur Staats Anleihe noch Geld einzahlen
wollen um ſpäter von der Zwangs- An
leihe frei zu bleiben, mache ich darauf
aufmerkſam, daß die eingezahlten Gelder
erſt vom 1. des Monats ab verzinſt wer
den, welcher auf den Monat der Einzah-

ten noch über 4 Millionen Thaler, und
wird daher, wenn nicht bald noch mehrere
Zahlungen eingehen, die Ausſchreibung der
Zwangs- Anleihe unvermeidlich ſein.

Halle, den 20. Sept. 1848.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.

ginnt Montag den 2. October. Neu an
zunehmende Schüler und Schülerinnen bitte
ich am 30. Sept. und 1. October Vormit-
tags gefälligſt zu melden. Der Unterricht
wird in meinem Hauſe Rathhausgaſſe
Nr. 232), auf Verlangen auch in Familien
wohnungen, ertheilt.

lung folgt, daß alſo diejenigen, welche
ihre Einlagen vom 1. October d. J. ab
verzinſt haben wollen, noch vor Ab-
lauf dieſes Monats auf der hieſigen

umarbeitet,
E. Eine alte Drathmalzdarre, neu

ſteht billigſt zum Verkauf in
Halle, kleine Brauhausgaſſe Nr. 331.

Halle. G. Nauenburg.
Friſcher Kalk Montag den 2. October

in der Ziegelei Trotha.
2
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Quittung und Dank.
Für die durch Waſſersnoth, am 13. Juni d. J. verunglückten Einwohner Bi-

bra's ſind ferner an milden Beiträgen eingegangen: Hr. Cand. Leiſtner in Naum-
burg 14 Hr. Rector Herhold 45 Frau Paſtor Praſt in Steigra 1
15 Hr. Dr. Jacobſon in Schafſtedt 4 einem Ungenannten 2 der
Gemeinde Burkersrode 3 A 23 Stadt Mücheln 6 A 10 den Herren
Werther Comp. in Halle 33 Stadt Eckartsberga und Commune
Mallendorf 5 F 6 von einer Dame in Beuchlitz 1 Commune Roß-
bach 1 8 9 6 Hr. Sup. Burkhardt in Freyburg (aus Leipzig)
16 8 Stadt Nebra 3 11 6 Hr. M. Herrmann in Erfurt
1 F 15 Stadt Artern 46 Hr. Paſtor Blankmeiſter in Oberthau
1 von einem Ungenannten in Burg ſcheidungen 3 Hr. Paſtor Pörner
in Loitzſchütz 8 Frau Rendant Beyer in Eisleben 2 A 2 6 Fräu-
lein Fritzſche daſ. 3 A 15 Frau Amtmann Packbuſch daſ. 4 Aß 12
6 Hr. Sup. Jacobi in Eckartsberga 4 Stadt Heldrungen 13
Berl. Schffl. Roggen und 9! Schffl. Gerſte; Hr. Paſtor Werner hier 3 Schffl.
Roggen Commune Pödeliſt 7 Schffl. Roggen Commune Oberwünſch 71
Schffl. Roggen und 12/z Schock Stroh; Commune Frankerode 8 Schffl. Roggen
Commune Memleben 9 Schffl. Roggen und 13/, Schffl. Gerſte.

Den verehrten Gebern bringt hiermit im Namen der Verunglückten den herzlich
ſten Donk und bittet um fernere milde Gaben ganz ergebenſt

Bibra, den 22. September 1848.
Das Hülfs-Comité.

Herrmann.Berckau.
Zipfel.

Dr. Stockmann. Spiegler. Pfeiffer. Tag.
Hering.

Conſtitutioneller Club.
Donnerstag den 28. Sept. iſt Abends 7 Uhr Sitzung des Clubs im Füh-

um die Wahl des neuen Vorſtandes von zwölf Perſonen vorzu
Die Mitglieder werden erſucht, ihre mit 12 Namen beſchriebenen Stimmzet-

len Brunnen,
nehmen.
tel mitzubringen damit der Wahlact möglichſt beſchleunigt werde. Der Vorſtand.

Die Erdarbeiten an den in Folge der Separation neu angelegten Wegen und Grä-
ben der Feldmark Schiepzig ſollen

Dienstag den 3. October d. J. Vormittags 9 Uhr
in der Thorenberg'ſchen Schenke mindeſtfordernd verdungen werden die Bedingun-
gen und nähern Angaben werden im Termine ſelbſt bekannt gemacht, welche auch vor
her bei dem Unterzeichneten zu erſehen ſind.

Berndt. F. Boltze. Bäumler.
Auction.

Sonnabend d. 30. d. M. Nachm. 2 Uhr
werden in dem Hauſe des Herrn Seiler-
meiſter Schlüter hier in der gr. Stein
ſtraße Nr. 86 verſchiedene Meubles und
Kleidungsſtücke verauctionirt werden.

2te Compagnie
Freitag den 29. d. M. Abends 7 Uhr
Verſammlung im Kronprinzen.

der

So eben erſchien bei Heinr. Brüg-
mann in Leipzig und iſt bei G. C.
Knapp in Halle, in Cönnern bei A.
Loſſier, ſo wie in allen Buchhandlungen
zu haben:
Die Cholera in Deutſchland!

Populäre Belehrungen über das Weſen
und die Bekämpfung dieſer Seuche. Von
Dr. O. Behr, Reiſearzt des Fürſten
Grabowski. 8. geh. Preis: 3 A.

Deutſcher Arbeiterkatechismus.
Von J. P. Schmit. 16. geh. 3

6000, 3000, 2500, 2000, 1000 und
800 ſind auszuleihen durch den Actuar
Dancker, Nr. 480.

Ein junger Menſch aus guter Famille,
der in einem Material und Landesproduk-
tengeſchäft ſeine Lehrzeit von 4 Jahren be-
ſtanden und daſelbſt 1 Jahr als Commis
ſervirt, und der über ſeine Brauchbarkeit,
ſo wie über ſeinen ſittlichen Charakter die
genügendſten Zeugniſſe beſitzt, ſucht bei den
beſcheidenſten Anſprüchen entweder in ei-
nem Comptoir oder in einem Detailgeſchäft
Stellung. Herr Kaufmann Friedrich
Glinter in Eisleben wird die Güte ha-
ben, hierauf Reflektirenden nähere Auskunft
zu ertheilen.

Freitag den 29. September ſollen beim
Gutsbeſitzer Felgner zu Werlitzſch die
ruſſiſchen Schornſteine ausgebrannt werden

Kuhlemann,

Mühler ke zumerkauf.
Eine Mühle an der Zſchopau, neu maſ-

ſiv und mit Schieferdach, 3 Mahlgängen,
Oel und Schneidemühle, 15 M. Land, für
15,000 mehrere Mühlen an kleinen
Waſſer von 4 bis 15,000 mehrere
Mühlen an der Elſter und Saale von
35,000 bis 80,000 hat im Auf
trag nachzuweiſen der Commiſſionair Gäh
ler in Schkeuditz und Belgern, pr.
Adr. Wilh. Gähler, poste restante
Schkeuditz.

2400 A werden auf ein nahes Grund
ſtück zur alleinigen Hypothek zu erborgen
geſucht Selbſtdarleiher wollen ihre werthe
Adreſſe unter N. F. G. in der Expedition
des Couriers niederlegen.

Zum Erndte- Dankfeſt ladet zum Ball
ganz ergebenſt ein

Wehde auf dem hohen Petersberge.

Ein Paar gut eingefahrene Pony-Pferde
mit Geſchirr ſtehen billig zu verkaufen in
der Brüderſtraße Nr. 206 in Halle.

Ein junger brauner flockhaariger Jagd
hund, fähig zur Dreſſur, iſt zu verkaufen
in Nr. 401, der alten Poſt gegenüber.

Ein ſchönes Sopha, 6 Stühle mit ge-
muſtertem Atlas- Ueberzug, ein Spiegel,
ein runder und ein langer Tiſch von Ma-
hagoni ſind billig zu verkaufen bei

C. Ernſt, Trödel Nr. 780.

Ein Kellnerburſche und ein Hausknecht,
beide mit guten Atteſten verſehen, finden
ſogleich ein Unterkommen bei H. W. Preis
in Trotha.

Mittelſtraße Nr. 155 iſt die Parterre
Wohnung beſtehend aus 3 Stuben, Kam-
mern und Zubehör, zu Michaeli zu ver-
miethen.

Ein Billard wird zu kaufen geſucht
vom Gaſtwirth Keller in Tiemdorf bei
Brehna.

Den geehrten Jnhabern von Looſen der
am 24. huj. ſtattgefundenen Verlooſung
diene zur Nachricht, daß folgende Nummern
gewonnen haben: Nr. 10. 38. 39. 92. 99.
107. 112. 133. 139. 153. 156. 157. 158.
160. 167. 169. 178. 187. 202. 211. 221.
222. 226. 255. 259. 281. 300. 310. 313.

W. Ulbricht.

Friſche Kieler er empfing
Schornſteinfeger Meiſter. ſoeben Kramm.
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Vom nächſten 1. Oetober an iſt der Preis der Braunkohlenſteine auf dem Formplatze der
Gewerkſchaft des Neuglücker- Vereins in den Pulverweiden in folgender Weiſe feſtgeſetzt:

das Hundert große Steine von 198 Kubikzoll zu 12 6 das Tauſend 7 7 15
das Hundert kleine Steine von 92 Kubikzoll zu II 3 z das Tauſend 3 A 22 I 6
das Hundert Würfel von 58 Kubikzoll zu S das Tauſend 2 20 A.

Die Beſtellungen, bei welchen zugleich der Betrag zu entrichten iſt, werden von dem unterzeich-
neten gewerkſchaftlichen Faktor angenommen und von demſelben die Anweiſung zur Empfang-
nahme oder Ablieferung ertheilt.

Diejenigen geehrten Abnehmer, welche die Braunkohlenſteine in ihre Wohnung geliefert zu
erhalten wünſchen, belieben dies bei den Beſtellungen zu bemerken und haben dafür ein möglichſt
vetg geſtelltes Fuhrlohn zu entrichten. Siejenigen geehrten Abnehmer die größere Quantitäten in mehreren Ablieferungen zu er-
halten und darüber mit der Gewerkſchaft in beſondere Rechnung zu treten wünſchen, werden er-
ſucht, ihre Wünſche und Anträge dem Unterzeichneten zugehen zu laſſen.

Halle, den 26. September 1848. Der gewerkſchaftliche Faktor F. Voltze,
Mittelſtraße Nr. 135.

Ein Landſchullehrer im Weißenfelſer Kreiſe hat durch eine Anzeige im Courier Eltern, welche geſonnen ſind, ihre Kin
ſeine Anmaßung und Unwiſſenheit an den Pranger geſtellt. Seine An der auf hieſige Schulen zu bringen, finden
maßung, indem er ſich herausnimmt, über eine nicht geringe Anzahl von Geiſt- für dieſelben als Penſionaire eine freund-
lichen rückſichtelos den Stab zu brechen, was doch ganz und gar nicht zu ſeinem Schul liche und liebevolle Aufnahme in Halle,
und Küſteramte gehört. (Sir. 3, 24.) Seine Unwiſſenheit, indem er Männer, Schmeerſtraße Nr. 470.
welche, treu ihrem Seelſorgerberufe, die ihrer Sorge Anvertrauten auf ihre heiligſten 4 rIntereſſen und auf die bedenklichen Folgen übertriebener Anforderungen aufmerkſam Neue Fortepianos,
machen Jeſuiten nennt. Noch weniger ſcheint er zu wiſſen was man unter Flügel und Tafelform, wie auch ſchon
einem Verläumder verſteht, ſonſt würde er dieſe, jetzt nicht kleine Zahl derſelben, nicht gebrauchte, ſtehen billig zum Verkaufe bei

durch ſeine Perſon vermehrt haben. (Sprüch. 25, 8.) Halle, den 26. Sept. 1848.
Der Unterzeichnete will durch dieſe Erwiderung nur öffentlich beweiſen, mit wel- Steingräber Comp.,

chen ſchlechten Waffen gegen ſeinen Stand von Manchem unter denen gefochten wird, Barfüßerſtraße Nr. 90.
die ſich doch jetzt demſelben gleich zu ſtellen wünſchen verſichert aber auch zugleich, daß
alle, vielleicht nun gegen ſeine Perſon gerichteten Giftpfeile und Schmähkugeln an dem
Panzer ſeines reinen Bewußtſeins unſchädlich abprallen werden.

Poſerna, den 25. September 1848.

Es iſt noch ein Parterre-Logis an der
Magdeburger Straße, unweit des Bürger
gartens, wegen ſchneller Verſetzung zu

vermiethen und zum 1. October zu bezie
hen. Näheres in der Ober- Leipzigerſtraße
Nr. 1598.

Bornhak, P.

Gegen Kopfleiden aller Artkönnen die von vielen renommirten Aerzten und Chemikern geprüften und vielfach be T
währten ächten Ohren-Magnete empfohlen werden. Dieſe Magnete äußern Zu vermiethen.
ihre heilſame Wirkſamkeit namentlich bei Kopfſchmerzen, auch wenn dieſe gichtiſch Ein Laden mit Niederlage und Keller,
oder chroniſch ſind, bei rheumatiſchen Zahnſchmerzen, Ohrenſauſen und bei zu jedem Geſchäft paſſend, nebſt Wohnung
Ohrenreißen, ſowie überhaupt bei Kopfleiden jeder Art. Die ächten Ohren-Magnete von 3 Stuben Kammer, Küche und al-
ſind in Alsleben nur allein bei F. G. Meiſe ſowie in Halle bei Franz lem Zubehör, iſt ſogleich zu bezieben
Laage und in Eisleben bei Anton Wieſe ächt zu haben und koſtet das große Ulrichsſtraße Nr. 28.
Paar derſelben in elegantem Carton mit Gebrauchs- Anweiſung und Fabrikſtempel
1F o. verſehen 1 preuß. Cour. Der Vorort des Geſellen Congreſſes zu

Frankfurt a. M. hier erſucht ſämmtliche
Handwerksgeſellen der Stadt Halle, ſiZur Nachricht und gefälligen Beachtung! zu einer Berathung Donnerstag be Wo

Das von mir ſſeit Juli d. J. herausgegebene Tageblatt für Halle und Umgegend 7 Uhr auf dem Kühlenbrunnen einzufinden
kann vom 1. October d. J. ab wöchentlich ſechs Mal durch alle Königlichen Poſtan- Jm Auftrage: Jordan
ſtalten für den Preis von vierteljährlich ſieben Silbergroſchen ſechs Pfennige bezogen
werden. Einem geehrten auswärtigen Publikum zeige ich dies mit der Bitte: Be Meinen Geſchäftsfreunden und allen
ſtellungen darauf bei der nächſtgelegenen Poſtanſtalt recht zeitig zu machen, und mit denen, die mich zu ſprechen wünſchen, die
dem Bemerken an, daß für Jnſerate in das Tageblatt nur ſechs Pfennige für die Zeile Benachrichtigung daß ich hier nur Sonn
zu entrichten ſind. Das Blatt wird in hieſiger Stadt in 958 Exemplaren, und in tag Mittwoch und Sonnabend zuverläſſig
einem Umkreiſe von circa 3 Meilen geleſen und erfreut ſich einer ſehr regen Theilnah in meinem Büreau anzutreffen bin.
me, weshalb Jnſerate gewiß nicht ohne Wirkſamkeit bleiben werden. Wettin, den 20. Sept. 1848.

Halle, den 26. September 1848. Dr. Tieftrunk. Secretair Glöckner,früher beſchäftigt geweſen in den Büreaux
Sonnabend den 30. Sept. Nachmittags 2 Uhr Verſammlung des „Lehrer- der Herren Landräthe von Voſe, Grafen

vereins a. d. Saale und Unſtrut“ und zwar bei Eiſentraut in Alme von Keller und von Baſſewitz.
rich. Es kommen mehrere wichtige Schulſachen zur Berathung daher werden die
Mitglieder, ſo wie andere Collegen erſucht, ſich recht zahlreich einfinden zu wollen.

Naumburg, den 25. Sept. 1848.
Heute Sch, in K. B. und nicht im F.

Das Comités.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Donnerstag den 28. September 1848.

Bei der heute angefangenen Ziehung der Z3ten Klaſſe 98ſter Königl.
Klaſſen Lotterie fiel der Hauptgewinn von 15,000 Thlr. auf Nr. 2002;
1 Gewinn von 2000 Thlr. auf Nr. 38,284; 3 Gewinne zu 1000 Thlr.
fielen auf Nr. 39,449. 42,741 und 48,041; 1 Gewinn von 400 Thlr.
fiel auf Nr. 52,233; 1 Gewinn von 200 Thlr. auf Nr. 16,853, und
9 Gewinne zu 100 Thlr. fielen auf Nr. 10,881. 20,336. 24,259. 51,299.
55,466. 57,126. 64,028. 68,067 und 75,104.

Berlin den 26. September 1848.
Königl. GeneralLotterie-Direction.

Deutſchland.
Berlin d. 26. Sept. Die Eentral- Abtheilung hat un-

ter dem 23. d. M. ihren Bericht über den Entwurf des Ge-
ſetzes wegen unerlaubter Volks- Verſammlungen und Zuſammen-
rottungen erſtattet. Wir entnehmen Folgendes daraus

Die Berathung in den Abtheilungen hat zuvörderſt auf die Frage
geführt: ob es zweckmäßig und nothwendig ſei, jetzt ein Geſetz jenes
Jnhaltes zu erlaſſen. Die erſte Abtheilung hat die Frage mit großer
Majorität verneint, die übrigen ſieben Abtheilungen haben ſie mit ver-
ſchiedener Majorität vejaht, jede aber hat ſich der Berathung der ein
zelnen Paragraphen des Entwurfs unterzogen. Die Eentral Abthei-
lung, welcher 25 Petitionen von Vereinen in Berlin und mehreren
anderen Städten für Verwerfung, theils des ganzen Geſetzes, theils
einzelner Beſtimmungen, und Eine für Annahme deſſelben übergeben
worden ſind, hat ſich mit 6 Stimmen gegen 2 für die ſofortige Er-
laſſung eines Geſetzes über unerlaubte Volksverſammlungen, und mit
7 Stimmen gegen 1 für die ſofortige Erlaſſung eines Geſetzes über
Zuſammenrottungen entſchieden. Die Minorität hielt, wenn ſie auch
die Nothwendigkeit einer Tumult-Akte, wegen Unzulänglichkeit oder
zu großer Härte der beſtehenden Geſetze, anerkannte, den Erlaß im
jetztgen Augenblick doch für unzweckmäßig, weil derſelbe unter dem Ein-
drucke bekannter Tagesereigniſſe erfolgt ſei, und deshalb und weil er
zugleich eine Beſchränkung des Verſammlungsrechtes enthalte, den
Charakter eines Ausnahmegeſetzes trage. Sie erklärte das Geſetz ſelbſt
überdies für mangelhaft und um ſo bedenklicher, da man bei dem Man-
gel einer Gemeinde Verfaſſung im Sinne der neueren Zeit nicht wiſſe,
welchen Behörden die Ausführnng der, darin enthaltenen, Maßregeln
zur Unterdrückung unerlaubter Volks Verſammlungen und Tumulte zu
übertragen ſein werde.

Die Central- Abtheilung hat, nachdem ſie, unter Zuzie-
hung des Staatsminiſteriums, in neun Sitzungen den Ge-
genſtand erwogen, folgende zwei geſonderte Entwurfe bean-
tragt

J. Wir Friedrich Wilhelm, c. 2c., verordnen auf Antrag
Unſeres Staatsminiſteriums und mit Zuſtimmung der zur Vereinbarung
der Verfaſſung berufenen Verſammlung zur nähern Feſtſtellung des
freien Verſammlungsrechtes, wie folgt S. 1. Alle Preußen ſind be-
rechtigt, ſich friedlich und ohne Waffen zu verſammeln. Volksverſamm-
lungen in nicht geſchloſſenen Räumen und öffentliche Aufzüge müſſen
vierundzwanzig Stunden vor Beginn derſelben der Ortspolizei-Behörde
angezeigt werden. Die Anzeige muß Namen und Wohnung der An
ordner, Zeit und Ort der Verſammlung und, bei einem Aufzuge, den
beabſichtigten Weg angeben. 8. 2. Zu Volksverſammlungen, welche
auf öffentlichen Plätzen in Städten und Ortſchaften oder auf Straßen
ſtattfinden, bedarf es der vorgängigen Genehmigung der Ortspolizei-
Behörde. Dieſe Genehmigung darf nur aus Rückſichten für die Frei
heit und Sicherheit des Verkehrs verſagt werden. 3. Volksver
ſammlungen und Aufzüge, deren vorhergehende Anzeige nach S. 1. er
forderlich, aber nicht gehörig erfolgt, oder zu denen die nach S. 2. er-
forderliche Genehmigung nicht ertheilt iſt, darf die OrtspolizeiBehörde
verhindern und auflöſen. Dieſelbe Befugniß hat ſie in Betreff jeder
Verſammlung, ſobald darin zum gewaltſamen Umſturz, oder zu ge
waltſamer Aenderung der Verfaſſung, zu thätlichen Angriffen oder Wi
derſtand gegen die Obrigkeit und deren Organe, oder zu Gewaltthätig-
keiten gegen Perſonen oder Eigenthum aufgefordert wird. S. 4.
Wer zu einer Volksverſammlung, oder einem Aufzuge, auffordert,

oder die Aufforderung dazu verbreiten läßt, wird, wenn die nach H. 1.
erforderliche Anzeige unterblieben iſt, mit Gefängniß bis zu drei Mo
naten beſtraft. Dieſelbe Strafe trifft den, welcher in Fällen, in de
nen es der Genehmigung zu der Verſammlung bedarf, vor Ertheilung
derſelben dazu auffordert, oder Aufforderungen dazu verbreiten läßt,
und ebenſo jeden, der in einer nicht gehörig angezeigten oder nicht ge
nehmigten Volksverſammlung als Ordner thätig iſt. Wer einer in Ge
mäßheit des 3. ergehenden Aufforderung des zuſtändigen Beamten,
eine Verſammlung oder einen Aufzug zu veranlaſſen nicht ſofort Folge
leiſtet, hat Gefängniß bis zu acht Tagen, und wenn er, nach der Auf
forderung als Redner thätig iſt, bis zu ſechs Monaten verwirkt. Der
zuſtändige Beamte iſt der Chef der Ortspolizei oder der von ihm dazu
beauftragte Beamte. S. 5. Wer auffordert, in einer Volksverſamm
lung mit Waffen zu erſcheinen, oder die Aufforderung hierzu verbrei-
ten läßt, iſt mit Gefängniß von ſechs Wochen bis zu einem Jahre zu
beſtrafen. S. 6. Wer an einer Volksverſammlung bewaffnet theil-
nimmt, wird mit Gefängniß bis zu ſechs Monaten beſtraft. S. 7.
Die Beſtimmung des Geſetzes vom 6. April d. J. S. 4. alinea I. (Ge-
ſetz Sammlung de 1848, Seite 87) tritt hiernach außer Kraft.

l. Wir Friedrich Wilhelm, 2c. 2c., verordnen zum Schutze
der Ordnung und Sicherheit: S. 1. Zuſammenläufe auf öffentlichen
Plätzen und Straßen, welche die Freiheit des Verkehrs hemmen, oder
Anzeichen geben daß die Sicherheit von Perſonen oder Eigenthum da
durch gefährdet werden wird, iſt die Ortspolizei- Behörde aufzulöſen
befugt. S. 2. Wer an ſolchen Zuſammenläufen Theilf nimmt und der
Aufforderung des Polizeibeamten, ſich zu entfernen, nicht ſofort Folge
leiſtet, wird mit Gefängniß bis zu acht Tagen beſtraft. S. 3. Zer-
ſtreut ſich die verſammelte Menge auf dieſe Aufforderung nicht, ſo iſt
mittelſt der Trommel, des Hornes oder der Trompete, ein Signal zu
geben und hinter dieſem folgende laute Aufforderung ſeitens des Chefs
der Ortspolizei oder des von ihm dazu beauftragten Beamten, zu er
laſſen „JJm Namen des Geſetzes fordere ich auf, auseinanderzugehen,
widrigenfalls von den Waffen Gebrauch gemacht wird.“ Es muß die
ſes Signal und dieſe Aufforderung in kurzen Zwiſchenräumen drei-
mal erfolgen und bei jeder Aufforderung angegeben werden, daß ſie die
erſte, zweite oder dritte iſt. H. 4. Leiſtet die Menge auf die dritte Auf
forderung des Beamten (8. 3.) nicht Folge, oder verhindert ſie gewalt-
ſam die Erlaſſung der Signale oder die Aufforderungen, ſo geſchieht
auf die Requiſition des Beamten die Auflöſung durch Vorgehen der
bewaffneten Macht mit gefällter Waffe. Ein weiterer Gebrauch von
dieſer darf jedoch erſt dann gemacht werden, wenn thätlicher Widerſtand
entgegengeſetzt, oder ein Angriff von der Menge unternommen wird.
Der Schußwaffe darf ſich die bewaffnete Macht nur im äußerſten Falle
bedienen. S. 5. Die auf Grund dieſes Geſetzes verwirkten Strafen ſind
unter allen Umſtänden von der Cognition der Polizeibehörden ausge
ſchloſſen. S. 6. Es bedarf keiner vorgängigen Erlaubniß der vorgeſetz
ten Behörde, um öffentliche Civil und Militär Beamte wegen der
durch Ueberſchreitung ihrer Amtsbefugniſſe geübten Verletzungen vorſte
hender Beſtimmungen gerichtlich zu belangen. S. 7. Die Verordnung
vom 17. Auguſt 1835. (Geſ. S. de 1835. S. 170ff.) und deſſen An
hang: Auszug aus der Verordnung vom 30. December 1798. Abſchnitt I.,
die Verordnung vom 30. Sept. 1836. (Geſ. S. de 1836. S. 301 ff.),
vom 29. Sept. 1846. (Geſ. S. de 1846. S. 470.) und das Geſetz vom
19. April 1848. (Geſ. S. de 1848. S. 111.) ſind hiermit aufgehoben.
Urkundlich 2c.
Phillips. Bucher. Simons. Tamnau. Arntz. Peltzer.

Wachsmuth. Zachariä.
Frankfurt a. M., d. 25. Sept. Nach einem amt-

lichen Verzeichniß in der O. P. A. Ztg. ſind am 18. d.
auf Seite des Militairs gefallen und in Folge von Verwun-
dungen geſtorben: 1) Franz Nechwatal, Soldat vom k. k.
öſterreichiſchen Linieninfanterieregiment Erzherzog Rainer, ge
burtig aus Bubowa in Bohmen. 2) Julius Hübner,
Hauptmann im koönigl. preußiſchen 38. Jnfanterieregiment, ge-
burtig aus Patſchkau in Schleſien. 3) Wilhelm v. Hilles-
heim, Lieutenant im koönigl. preuß. 38. Jnfanterieregiment,
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alleiniger Verantwortung die Ruhe und Ordnung überall
unter Anwendung der geſetzlichen Mittel herzuſtellen. Es ver-
ſteht fich dabei der Unterſtützung aller Wohlgeſinnten, er warnt alle Ein
wohner der Provinz, und fordert ſie auf, ſich von dem wühle-
riſchen Treiben nicht hinreißen zu laſſen, da ihm mit der
Pflicht auch die Mittel zu Gebote ſtünden, dem Geſetz Nach

gebürtig aus Schleſien (Ort Glatz). 4) Heinrich Kuhn,
Musketier im königl. preuß. 38. Jnfanterieregiment, gebürtig
aus Herrnſtadt, Kreis Guhrau. 5) Adolph Roehl, Mus-
ketier im königl. preuß. 38. Jnfanterieregiment, gebürtig aus
Berlin. 6) Gottlieb Sperlich, Musketier im königl. preuß.
38. Jnfanterieregiment, gebürtig aus Harllieb, Provinz Bres-
lau. 7) Robert Volumann, Musketier im königl. preuß.
38. Jnfanterieregiment, gebürtig aus Eichau, Provinz Breslau.
8) Hermann Zimmermann, Oberlieutenant im großher-
zogl. heſſ. 1. Jnf. -Regiment, gebürtig aus Darmſtadt. Ver-
wundet wurden von den öſterreich. Truppen 11, von den
preußiſchen 18 (darunter der Musketier vom 35. Jnfanteriere
giment 2. Bataillon Gottlieb Stahmann, gebürtig aus
Burg bei Magdeburg), von den großherzogl. heſſiſchen 3, und
von den kurfuürſtl. heſſiſchen 4 Mann.

Verhandlungen der preußiſchen konſtituirenden
Nationalverſammlung vom 25. Septbr.

Auf der Tagesordnung ſtand die Jnterpellation, ob und was das Mi
niſterium gethan habe oder zu thun beabſichtige, um den zum Beſchluß der
Verſammlung erhobenen Antrag Stein's auszuführen.
pellation von dem Lehrer Pax erörtert worden, theilte General v. Pfuel
den Erlaß des frühern Kriegsminiſters von Schreckenſtein an die komman-
direnden Generale vom 13. Sept. und das Programm des gegenwärtigen
Miniſteriums mit.

ſtanden. Man ging darauf zu dem ſchleunigen Antrage Stein's über:
„Die hohe Verſammlung wolle beſchließen, daß das hohe Staats Miniſte
rium die Noten und Schriften welche 1) zwiſchen dem Miniſterium Camp-
hauſen und dem ehemaligen Bundestags Geſandten, 2) zwiſchen dem Mi-
niſterium Auerswald und der deutſchen Centralgewalt, reſp. dem Reichs
miniſterium zu Frankfurt a. M. gewechſelt worden ſind, namentlich alle
diejenigen Noten und Schriften die auf die Huldigung des Heeres am
6. Auguſt dieſes Jahres Bezug haben, zur Kenntnißnahme der Ver-
ſammlung mittheile v. Unruh ſchlägt vor, da die Geſchäftsordnung

träge auf Vorlegung von Urkunden direkt an das Miniſterium zu richten,
welches fich dann über die Zuläſſigkeit zu erklären habe. Der Antrag
geht auf die gewöhnliche Tagesordnung.

Temme ſtellt den Antrag die Interpellation des Abgeordneten Brill
ſolle gleich nach dem Stein'ſchen Antrage zur Discuſſion kommen. Die
Majorität iſt dafür. Temme begründet die Dringlichkeit dadurch daß

Nachdem die Jnter- allein mit Umgehung des Königl. Oberpräfidiums eine Warnung an alle

druck zu verſchaffen. Dieſe Bekanntmachung iſt an alle Militairbe
fehlshaber der Garniſonen im Bereich des 6. Armeecorps zur weitern Per
öffentlichung und Nachachtung in vorkommenden Fällen ergangen- Der
Jnterpellant hält dafür, daß aus dieſer Bekanntmachung noch deurlicher,
als aus dem Wrangelſchen Armeebefehl hervorgehe, daß eine förmliche Mi
litair Regierung nicht nur in den Marken, ſondern auch in den übrigen
Provinzen beabſichtigt wird. Das Staatsminiſterium wird alſo dahin in
terpellirt: 1) Sind neuerdings Cabinets Ordres oder miniſterielle Jnſtruk-
tionen erlaſſen, nach denen a) das Militair ohne Weiteres nur auf An
ordnung der Militairbehörden ausrückt, ſobald Militairperſonen bedroht
werden nach denen das Militair unmittelbar einſchreitet, wenn die
Polizeibehörde oder die Bürgerwehr gar keinen oder ungenügenden Schutz
gewährt c) nach denen alſo nur der Militairhehörde die Beurtheilung
darüber zuſteht, ob die Polizeibehörde oder die Bürgerwehr genügenden
oder ungenügenden Schutz gewährt nach denen der commandirende Gene-
ral in der Provinz nur unter ſeiner Verantwortung die Ruhe und
Ordnung überall unter Anwendung der geſetzlichen Mittel herzuſtellen, die
Verantwortung der Civilbehörde aber, in dieſem Falle des Oberpräfidiums der
Provinz ausgeſchloſſen bleibt; e) nach denen der commandirende General

Bewohner der Provinz ergehen läßt,, ſich von dem ſogenannten wühleriſchen

Pax, von Unruh, Schulze, Elsner, Stein
und Parriſius ſprachen und erklärten ſich mit dem Geſchehenen einver ründenden Bekanntmachung des commandirenden Generals, Grafen v.

Treiben nicht hinreißen zu laſfen 2) Wenn ſolche der Nationalverſammlung
unbekannte Kabinetsordres oder miniſterielle Jnfſtruktionen nicht erlaſſen
worden find was gedenkt das Kriegsminiſterium dieſer auf kein Geſetz fich

Brandenburg, gegenüber zu thun. Der Miniſterpräſident erklärt,
daß er über dieſe ihm ganz unbekannte Sache erſt in der erſten Sitzung
der nächſten Woche nähere Auskunft geben könne.

Der Abgeordnete Räntſch hat einen dringenden Antrag vor der
Tagesordnung geſtellt Die Verſammlung wolle beſchließen daß das Mi-
niſterium für Agricultur veranlaßt werde der Stadt Tempelburg, in Be
zug auf ihre im Jahre 1839 eingeleitete Gemeinheitstheilung und Acker-

Separation, welche durch Erkenntniß zweiter Jnſtanz des Königlichen Rehier eine Lücke habe, nach dem Vorbilde anderer Staaten dergleichen An b. Inſtanz glich

der Brandenburgſche Erlaß, auf welchen jene Jnterpellation fich beziehe,
den heut ausgeſprochenen Grundſätzen des Miniſterpräfidenten zuwiderlaufe,
und es die Beruhigung der Provinz Schlefien gelte. Die Majorität läßt
hierauf die Jnterpellation zu.

Brill verlieſt ſeine Jnterpellation: Der kommandirende General des
6. Armeekorps General von Brandenburg, hat den 21. September 1848
zu Breslau eine Bekanntmachung erlaſſen, worin mit Rückſicht auf die Vor
fälle der letzten Tage zur Vermeidung von Mißverſtändniſſen bekannt ge
macht wird: 1) das Militär ſchreitet mit allen ihm zu Gebote ſtehenden
Mitteln zur Herſtellung der Ruhe und Ordnung ein, wenn die desfallfige
Requiſition durch die Polizeibehörde, in Breslau durch den Magiſtrat, an
daſſelbe ergeht. 2) Es rückt auf Anordnung der Militärbehörde un
mittelbar aus, ſobald Militärwachen, ſowie der Bewachung des

viſions Collegiums vom 28. Auguſt 1846 feſtgeſtellt worden wogegen
jedoch die Mehrzahl der Intereſſenten den Einwand einer betrüglichen Ver-
kürzung durch erwieſene Beſtechung der Geometer erhoben haben ein wei-
terer Rechtsweg insbeſondere eine Nullitätsklage auf Grund des ſtattge-
fundenen Betruges eröffnet, und eine anderweitige Gemeinheitstheilung ein
geleitet werde.“ Der Antrag wird zur gewöhnlichen Tagesordnung
verwieſen.

Nees v. Eſenbeck richtet an den Juſtizminiſter die dringende Jn-
terpellation derſelbe möge, in Erwägung, daß das von der Nationalver-

ſauumlung in ihrer 45ſten Sitzung beſchloſſene Geſetz zum Schutz der per-

Militärs an vertraute Gebäude oder Militärperſonen bedroht
werden und ſtellt fich zu deren Schutz auf, wenn es erforderlich werden
ſollte. 3) Es ſchreitet in den vorgedachten Fällen unmittel-
bar ein, wenn die Polizei oder die Bürgerwehr gar keinen
oder ungenügenden Schutz gewährt und die Bedrohung der ad 2.
gedachten Punkte und Perſonen in grobe Jnſulte oder Thätlichkeiten aus
artet. 4) Die für Wachen, Patrouillen und Poſten geltenden Beſtimmun-
gen in Bezug auf die Gewährung von Schutz und Hülfe bleiben durch obige
Beſtimmungen unberührt. Der genannte General ſpricht dabei die Ueber
zeugung aus daß dennoch ſtets gemeinſam mit der Bügerwehr werde einge
ſchritten werden können wozu die Hand zu bieten die Militärbehörden an
gewieſen ſeien, deren bisheriges Verhalten dafür bürge, daß fie in allen
Fällen mit der Rückſicht verfahren würden welche ihre Macht und der
nothwendig zu erzwingende Erfolg geſtatten. Jm äußerſten Falle
werde dies aber rückſichtslos auf die Folgen, die daraus
entſtehen müſſen, und vor denen alles Ernſtes gewarnt
wird, geſchehen Der General hält es daher für ſeine Pflicht, in Vereinba
rung mit dem Königl. Oberpräſidium im äußerſten Falle ſelbſt unter

ſönlichen Freiheit dem Volke nicht einen Augenblick hätte vorenthalten wer
den ſollen erklären, wann dieſes Geſetz, und zwar in der kürzeſten Friſt,
Geſetzeskraft erhalten werde. Die Majorität iſt für ſofortige Ein-
bringung der Interpellation und der Juſtiz miniſter will ſie auf der
Stelle beantworten. Nees v. Eſenbeck begründet die Dringlichkeit
namentlich durch die Hinweiſung auf die politiſchen Verbrechen, und legt
eine darauf gerichtete Petition des Bürgerwehr Clubs auf dem Bureau
nieder. Der Juſtiz miniſter erklärt, daß in den nächſten Tagen
die Publikation durch die Geſetzſammlung erfolgen werde.

Eine zweite ſchleunige Interpellation von Nees v. Eſenbeck: „das
hohe Miniſterium wolle erklären ob es das von dem abgetretenen Mini-
ſterium eingebrachte Geſetz zur Beſchränkung des freien Verſammlungsrechts
bei der Nationalverſammlung zu vertreten gewillt ſei?“ wird da wegen
des Reſultats der Abſtimmung über die Dringlichkeit Streit entſteht, für
heut zurückgezogen.

Ein dringender Antrag von Oſtermann und Genoſſen: „Hohe Ver
ſammlung wolle beſchließen daß der Geſetzentwurf vom 20. Juli 1848,
betreffend die Aufhebung der Grundſteuer- Befreiungen unmittelbar
nach Berathung des Bürgerwehrgeſetzes und des Berichts und Geſetzent
wurfs der Centralabtheilung, wegen unentgeltlicher Aufhebung des Jagd
ſervitutenrechts, in denjenigen Sitzungen zur Berathung komme, welche
nicht zur Berathung der Verfaſſungsurkunde beſtimmt werden wird vor
der Tagesordnung zugelaſſen, und nachdem Oſtermann die Dringlichkeit
durch Verweiſung auf die Wichtigkeit des Geſetzes begründet, ohne Dis-
kuſſion angenommen. Den Schluß bildete ein von Hildenhagen vorge-
e Kommiſſionsbericht über beantragte Abänderungen der Geſchäfts
ordnung.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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